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Abkürzungsverzeichnis 

 

AADC  Andermatt Alpine Destination Company AG 

ABM  Amt für Bevölkerungsschutz und Militär (Kanton) 

ALA   Amt für Landwirtschaft (Kanton)  

AfE  Amt für Energie (Kanton) 

AfG  Amt für Gesundheit (Kanton) 

AFJ  Amt für Forst und Jagd (Kanton) 

AfS  Amt für Soziales (Kanton) 

AKS  Amt für Kultur und Sport (Kanton) 

AfU  Amt für Umweltschutz (Kanton) 

AfWöV  Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr (Kanton) 

AfT   Amt für Tiefbau (Kanton) 

ARE  Amt für Raumentwicklung (Kanton) 

armasuisse Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, ar-

masuisse Immobilien  

ASTRA Bundesamt für Strassen 

AWU  Abwasser Uri 

BauG Baugesetz (Kanton) 

BZO Bau- und Zonenordnung (Gemeinde) 

EBG Eisenbahngesetz (Bund) 

EntG Enteignungsgesetz (Kanton) 

GB Grundbuch 

GS VBS Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

(VBS); Generalsekretariat, Raum und Umwelt 

KAPO Amt für Kantonspolizei 

kVKA Kommunales Verkehrskonzept Andermatt 

KUG Kantonales Umweltschutzgesetz 
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MG Militärgesetz (Bund) 

MGB Matterhorn Gotthard Bahn 

MW Mountain Wilderness 

NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz 

NHV Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (Bund) 

NSG Nationalstrassengesetz (Bund) 

PN Pro Natura 

QGP Quartiergestaltungsplan/Quartiergestaltungspläne  

rGVK regionales Gesamtverkehrskonzept 

SBG Strassenbaugesetz (Kanton) 

SL  Stiftung Landschaftsschutz  

USG Umweltschutzgesetz (Bund) 

UVB Umweltverträglichkeitsbericht 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
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VBS Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

VCS Verkehrsclub der Schweiz 

WBG Wasserbaugesetz (Kanton) 

WWF World Wide Fund for Nature 
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I. SACHVERHALT 

1. Die Andermatt Alpine Destination Company AG (AADC) baut in Andermatt ein Tourismusre-

sort mit mehreren Hotels, Ferienwohnungen, Villen, Freizeitanlagen (Sport- und Wellnessbe-

reiche) sowie einem 18-Loch-Golfplatz. 

2. Am 14. September 2006 bzw. 12. Dezember 2006 erliess der Regierungsrat des Kantons Uri 

die Richtplananpassung Urserntal. Der Bundesrat genehmigte die Richtplananpassung am 

31. Januar 2007. 

3. Am 30. März 2007 hiessen die Stimmberechtigten von Andermatt und am 29. April 2007 die 

Stimmberechtigten von Hospental die Teilzonenpläne zum Tourismusresort samt Ergänzun-

gen ihrer Bauordnungen gut. Am 15. Mai 2007 genehmigte der Regierungsrat die Teilzonen-

pläne Tourismusresort. 

4. Am 24. April 2007 legte der Regierungsrat zusammen mit den Gemeinden Andermatt und 

Hospental die Anforderungen an die Quartiergestaltungspläne (QGP) des Tourismusprojekts 

fest. 

5. Am 11. Juli 2007 verabschiedete das Urner Amt für Umweltschutz das aktualisierte Pflichten-

heft für die Umweltverträglichkeits-Hauptuntersuchung. 

6. Am 21. April 2008 genehmigte das Amt für Umweltschutz das Konzept der AADC für die Alt-

lastensanierung des Waffenplatzareals. 

7. Mitte Mai 2008 reichte die AADC den Gemeinden Andermatt und Hospental sowie dem Kan-

ton die entworfenen QGP und den Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) in der Fassung vom 

7. Mai 2008 ein, damit diese ein Vorprüfungs- und Mitwirkungsverfahren durchführten.  

8. In der Folge eröffnete der Kanton in Absprache mit den Gemeinden Andermatt und Hospen-

tal bei den Fachstellen von Bund und Kanton, bei den Nachbargemeinden, bei den Umwelt-

verbänden und weiteren involvierten Stellen das Vorprüfungsverfahren. Die Eingabefrist für 

die Vorprüfung dauerte bis 20. bzw. 30. Juni 2008. 

9. In der Zeit vom 2. bis 8. Juni 2008 wurden die QGP und der UVB in Andermatt zur Mitwirkung 

öffentlich aufgelegt. Betroffene Personen, Unternehmen und Interessengruppen erhielten Ge-

legenheit, ihre Anregungen und Einwendungen zu den Sondernutzungsplänen und zur Um-

weltverträglichkeit schriftlich bis zum 11. Juni 2008 einzureichen. 

10. Am 15. Juli 2008 gaben der Kanton und die Gemeinden der AADC das Ergebnis des Vorprü-

fungsverfahrens zu den QGP und zum UVB in Form eines Berichts bekannt. Die Ergebnisse 

des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens wurden im Bericht zur Mitwirkung vom 31. Juli 2008 

festgehalten. 

11. Am 20. August 2008 verabschiedete der Gemeinderat Andermatt das "Verkehrskonzept An-

dermatt", das zuvor mit dem regionalen Gesamtverkehrskonzept (rGVK) des Kantons abge-

stimmt worden war.  
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12. Am 26. August 2008 verabschiedete der Regierungsrat für das Urserntal das rGVK. 

13. Am 26. August 2008 aktualisierte der Regierungsrat die Richtplananpassung Urserntal mit 

einer Richtplanfortschreibung. 

14. Mitte August 2008 reichte die AADC der Baukommission Andermatt und dem Gemeinderat 

Hospental die sechs QGP «Tourismusresort Andermatt» zusammen mit dem UVB ein und 

ersuchte die Behörden um Erlass der Sondernutzungspläne. Pläne und UVB waren zuvor un-

ter Einbezug der Behörden, der Umweltverbände und weiteren Verfahrensbeteiligten nach 

Massgabe des Vorprüfungs- und Mitwirkungsergebnisses überarbeitet, bereinigt und ergänzt 

worden.  

15. Die Planauflage wurde im kantonalen Amtsblatt Nr. 33 vom 15. August 2008 publiziert. Die 

sechs QGP einschliesslich UVB, QGP-Vorschriften, Konzepten und Erläuterungsbericht zur 

Quartiergestaltungsplanung, allesamt datiert vom 11. August 2008, wurden in der Zeit vom 

18. August bis 16. September 2008 auf den Gemeindekanzleien Andermatt und Hospental 

öffentlich aufgelegt.  

16. Innert der 30-tägigen Auflagefrist gingen zu den sechs QGP und deren Umweltverträglichkeit 

bei der Baukommission Andermatt keine und beim Gemeinderat Hospental eine einzige Ein-

sprache ein, die aber noch während der Einsprachefrist zurückgezogen wurde. 

17. Am 30. September 2008 gab das kantonale Amt für Umweltschutz seine Beurteilung zur 

Umweltverträglichkeit des Tourismusresorts zuhanden der Gemeindebehörden ab. Zugleich 

liess der Kanton den Gemeindebehörden die koordinierten Ergebnisse aus dem kantonalen 

Mitberichtsverfahren zukommen.  

18. An der Koordinationssitzung vom 9. Oktober 2008 wurden die QGP-Unterlagen zwischen der 

Gemeinde Andermatt, dem Kanton und der AADC basierend auf den Mitberichten der Fach-

behörden nochmals eingehend besprochen. In der Folge wurden die Planunterlagen in ge-

wissen bislang zu wenig klar fixierten sowie in technischen Punkten noch konkretisiert und 

bereinigt. Die von der AADC nachgereichten Erlass- bzw. Genehmigungsexemplare datieren 

vom 7. November 2008. 
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II. DER GEMEINDERAT ZIEHT IN ERWÄGUNG: 

A. FORMELLES  

1. Verfahren und sachliche Zuständigkeit 

Vorgängig zu den Bauprojektierungen und den Baubewilligungsverfahren des «Tourismusresorts 

Andermatt» sind nach den Vorschriften der Richtplananpassung und Zonenplanung für die sechs 

Zonen bzw. Baufelder des Resorts Quartiergestaltungspläne (QGP) nach den Artikeln 31 ff. Bauge-

setz des Kantons Uri vom 10. Mai 1970 (BauG; RB 40.1111) zu erstellen.  

Zuständig für den Erlass der sechs QGP ist die Baukommission Andermatt. Der QGP Nr. 6 «Golf-

platz» ist zusätzlich vom Gemeinderat Hospental zu erlassen, da er auch Gemeindegebiet von 

Hospental umfasst. Die Planerlasse bedürfen der Genehmigung der Kantonsregierung. 

 

2. Gegenstand und Inhalt der Prüfung 

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bzw. der Prüfung durch den Gemeinderat bildet der QGP 

«Golfplatz» und der UVB sowie die weiteren Unterlagen zum «Tourismusresort Andermatt», die von 

der AADC - wie verlangt - zeitlich und inhaltlich koordiniert eingereicht wurden.  

Die Unterlagen, die die AADC am 11. August 2008 eingegeben hat, wurden an der Koordinations-

sitzung vom 9. Oktober 2008, das heisst im Anschluss an das Auflage- und Einspracheverfahren, 

zwischen Gemeinde, Kanton und AADC basierend auf den Mitberichten der Fachbehörden noch-

mals eingehend besprochen. In der Folge erfuhren die Pläne in bislang zu wenig klar fixierten bzw. 

technischen Punkten gewisse Konkretisierungen und Bereinigungen. Der vorliegende Erlassent-

scheid bezieht sich auf die nachgereichten und bereinigten Genehmigungsexemplare vom 7. No-

vember 2008.  

Das QGP-Verfahren ermöglicht der Erlassbehörde einerseits die Beurteilung, ob die ihr vorgelegten 

Planunterlagen den massgeblichen kommunalen und kantonalen Vorschriften entsprechen, und an-

dererseits, ob die bundesrechtlichen Bestimmungen auf den Gebieten der Raumplanung, des Um-

weltschutzes und des Natur- und Heimatschutzes sowie der übrigen betroffenen Rechtsbereiche 

eingehalten sind.  

Der Gemeinderat erlässt einen QGP, wenn dieser den Anforderungen der Bau- und Planungsge-

setzgebung genügt und den Belangen der Raumplanung, des Umweltschutzes und des Natur- und 

Heimatschutzes ausreichend Rechnung trägt.  

 

3. Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Bevor eine Behörde über die Planung, Errichtung oder Änderung von Anlagen entscheidet, die die 

Umwelt erheblich belasten können, hat sie die Umweltverträglichkeit zu prüfen (Art. 10a Bundesge-
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setz über den Umweltschutz, USG; SR 814.01). Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat mög-

lichst frühzeitig zu erfolgen.  

Die der UVP-Pflicht unterstellten Anlagen sind in der Verordnung über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPV; SR 814.011) festgelegt. Golfplätze mit neun und mehr Löchern (UVPV Anhang Zif-

fer 60.7) sowie Parkhäuser und -plätze für mehr als 300 Motorwagen (UVPV Anhang Ziffer 11.4) un-

terstehen der UVP-Pflicht. Das «Tourismusresort Andermatt» untersteht damit der UVP-Pflicht. 

Die UVP folgt den Projektierungsstufen des Vorhabens. Während die UVB-Voruntersuchung mit der 

Richtplananpassung durchlaufen wurde (liegt vor unter www.ur.ch, Stand 14. November 2006), bil-

det die Hauptuntersuchung Gegenstand des Quartiergestaltungsplanverfahrens nach kantonalem 

Baugesetz (Art. 2 Abs. 2 UVP-Reglement; RB 40.7017). Die UVB-Hauptuntersuchung ist dabei nicht 

nur für die UVP-pflichtigen Anlagen (Golfplatz, Parkierungsanlagen) zu erstellen, sondern für alle 

Projektelemente, die in einem funktionalen und räumlichen Zusammenhang mit den UVP-pflichtigen 

Anlagen stehen.  

Die AADC hat wie verlangt als Bestandteil ihrer Planauflage einen umfassenden Umweltverträglich-

keitsbericht (UVB) eingereicht, der alle Resortteile (gesamter Projektperimeter) umfasst und die 

Umweltauswirkungen des Projekts über den gesamten Projektperimeter, das heisst integral über al-

le QGP aufzeigt.  

Prüfbehörden sind die Baukommission der Gemeinde Andermatt und - für den auf ihrem Gemein-

degebiet liegenden Teil des Golfplatzes - auch der Gemeinderat von Hospental als Erlassbehörden 

sowie der Regierungsrat des Kantons Uri als Genehmigungsbehörde. Das Amt für Umweltschutz 

(AfU) als kantonale Umweltschutzfachstelle ist zuständig für die Gesamtbeurteilung des Umweltver-

träglichkeitsberichts zuhanden der Prüfbehörden (Art. 3 Abs. 1 UVP-Reglement). Personen mit Ein-

sitz im kantonalen Projektteam befanden sich bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeit im Aus-

stand. 

 

4. Einsprachen 

Die sechs QGP des «Tourismusresorts Andermatt» wurden zusammen mit dem UVB, den QGP-

Vorschriften, Konzepten und dem Erläuterungsbericht zur Quartiergestaltungsplanung in der Zeit 

vom 18. August bis 16. September 2008 auf den Gemeindekanzleien Andermatt und Hospental öf-

fentlich aufgelegt.  

Innert der 30-tägigen Auflagefrist gingen zu den sechs QGP und deren Umweltverträglichkeit bei 

derBaukommission Andermatt keine und beim Gemeinderat Hospental eine einzige Einsprache ein, 

die aber noch während der Einsprachefrist zurückgezogen wurde. 

Zur Einsprache befugt gewesen wären Personen, die durch die angefochtene Verfügung berührt 

sind und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben (Art. 46 Abs. 1 

Bst. a VRPV; RB 2.2345). Schliesslich käme nach Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b VRPV Parteistel-

lung auch gesamtschweizerischen Organisationen zu, denen das Bundesrecht die Beschwerdebe-
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fugnis einräumt (Art. 55 USG sowie Art. 12 NHG [SR 451] in Verbindung mit Anhang 1 VBO [SR 

814.076]). 

Das Einspracheverfahren ist kein Rechtsmittel zur Anfechtung einer Verfügung, sondern ein beson-

deres Verfahren, das der Gewährung des rechtlichen Gehörs für eine grosse Anzahl von Betroffe-

nen dient und vor dem Erlass bzw. der Genehmigung der QGP durchzuführen ist.  

In diese Richtung zielten auch das Vorprüfung- und das Mitwirkungsverfahren, die in der Zeit von 

Mitte Mai bis Mitte Juni 2008 durchgeführt wurden und die von der AADC eingereichten Planunter-

lagen vom 7. Mai 2008 zum Gegenstand hatten.  

 

5. Vorprüfung  

Das Vorprüfungsverfahren bildet Teil des kooperativen Planungsprozesses. Es ermöglichte den 

Bewilligungs- und Fachbehörden eine Vorabbeurteilung, ob das Vorhaben, so wie es von der AADC 

bislang geplant wurde, den massgeblichen Vorschriften entspricht. Inhaltlich wurde geprüft, ob die 

bundesrechtlichen Bestimmungen auf den Gebieten der Raumplanung, des Umweltschutzes und 

des Natur- und Heimatschutzes sowie der übrigen betroffenen Rechtsbereiche eingehalten sind. 

Zugleich sollte die AADC im Vorprüfungsverfahren konkretisierende Vorgaben und Anweisungen 

erhalten, wie bzw. wo sie ihr Vorhaben nachbessern muss, damit sie rechtzeitig und zielgerichtet die 

erforderlichen Bewilligungen bzw. Genehmigungen erhält. Schliesslich sollte damit auch die Koordi-

nation mit anderen Verfahren, insbesondere den Verkehrskonzepten von Kanton und Gemeinde, si-

chergestellt werden.  

Die Ergebnisse der Vorprüfung zu den QGP und zum UVB des Tourismusresorts sind im Bericht 

vom 15. Juli 2008 "Ergebnis des Vorprüfungsverfahrens" festgehalten (unter www.ur.ch).  

Entsprechend sind für den Erlass der QGP und den UVP-Entscheid sämtliche Eingaben der Bun-

des- und Kantonsstellen zu berücksichtigen, gleichgültig ob diese sich nur am Vorprüfungs- oder nur 

am Erlassverfahren beteiligt haben. Es sind dies: 

 Bundesbehörden 

 - Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

(VBS); Generalsekretariat, Raum und Umwelt (GS VBS) sowie armasuisse Immobi-

lien (armasuisse) 

 - Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

- Bundesamt für Verkehr (BAV) 

 Kantonsbehörden 

 - Amt für Bevölkerungsschutz und Militär (ABM) 

- Amt für Energie (AfE) 

- Amt für Forst und Jagd (AFJ) 

- Amt für Kantonspolizei (KAPO) 

- Amt für Kultur und Sport (AKS) 
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- Amt für Landwirtschaft (ALA) 

- Amt für Raumentwicklung (ARE) 

- Amt für Tiefbau (AfT) 

- Amt für Umweltschutz (AfU) 

- Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr (AfWöV) 

Im Vorprüfungsverfahren stellten die Behörden die Genehmigung der QGP und einen positiven 

UVP-Entscheid in Aussicht, sofern die AADC die im Bericht aufgezeigten und als verbindlich be-

zeichneten Ergänzungen und Korrekturen vornimmt.  

 

6. Mitwirkung und vertragliche Zugeständnisse 

Das Mitwirkungsverfahren gab den betroffenen Personen, Unternehmen und Interessengruppen 

Gelegenheit, sich am QGP-Prozess noch vor der eigentlichen Planauflage zu beteiligen und ihre 

Anregungen und Einwendungen schriftlich bis zum 11. Juni 2008 einzureichen. Da bei Planungs- 

und Bauprojekten der Handlungsspielraum im Verlaufe eines Projekts mit zunehmendem Konkreti-

sierungsgrad kleiner wird, wurden die Umweltverbände bereits seit Anbeginn in die Planung mitein-

bezogen. 

Die Ergebnisse des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens sind im "Bericht zur Mitwirkung - Eingaben 

Privatpersonen" vom 31. Juli 2008 festgehalten (unter www.ur.ch).  

Bereits während der Erarbeitung der QGP machte die AADC gegenüber einzelnen Betroffenen und 

Verbänden gewisse Zugeständnisse, die in die eingereichten Planunterlagen eingeflossen sind.  

Weiter schloss die AADC vor und während des Einspracheverfahrens mit verschiedenen Umwelt-

verbänden und Privatpersonen Vereinbarungen ab, in denen sie Zusicherungen abgab und die Be-

troffenen im Gegenzug auf Einsprache verzichteten. Entsprechend sind für den Erlass der QGP und 

den UVP-Entscheid auch die zwischen der AADC und den Umweltverbänden bzw. Organisationen 

und Privatpersonen getroffenen Vereinbarungen zu berücksichtigen. Es sind dies Vereinbarungen 

oder Zusicherungen gegenüber folgenden Umweltverbänden bzw. Organisationen und Privatperso-

nen: 

 Öffentlich-rechtliche Organisationen  

 - Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) 

- Abwasser Uri (AWU) 

- Betagten- und Pflegeheim Ursern 

 Umweltverbände 

 - WWF Schweiz und WWF Uri 

- Verkehrsclub der Schweiz (VCS) und VCS-Sektion Uri 

- Pro Natura Uri (PN) 

- Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) 

- Mountain Wilderness Schweiz (MW) 
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 Privatpersonen 

 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

-  XXXXXXXXXXXXXX  
- XXXXXXXXXXXXXXX 

Schliesslich hat auch der Kanton verschiedene präzisierende Schreiben verfasst, um gegenüber 

Dritten gewisse Sachverhalte zu klären bzw. festzulegen. Es sind dies: 

 - Schreiben der Baudirektion vom 8. September 2008 an den VCS zu den Bereichen 

Verkehr und Parkierungen 

 - Schreiben der Baudirektion vom 8. September 2008 an den WWF zum Energiestan-

dard 

 - Schreiben der Justizdirektion vom 11. September 2008 an die Korporation Ursern zur 

Trafostation und zum Wegeplan Golf 

 - Schreiben der Justizdirektion vom 12. September 2008 an XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX zum QGP Nr. 2 «Bellevue» 

 - Schreiben der Justizdirektion vom 15. September 2008 an die Abwasser Uri betr. Ko-

ordination bei der Planung der Abwasserinfrastrukturen. 

 

7. Verhältnis zu besonderen Verfahren 

Mit dem QGP-Verfahren können nicht sämtliche für die Verwirklichung des Tourismusresorts erfor-

derlichen Sachpläne festgelegt werden. So sind etwa für Projektteile, die Eisenbahnanlagen nach 

Artikel 18 Absatz 1 EBG (Eisenbahngesetz; SR 742.101) bzw. Nationalstrassenanlagen nach Artikel 

6 NSG (Bundesgesetz über die Nationalstrassen; SR 725.11) betreffen, die dafür vorgesehenen 

Plangenehmigungsverfahren nach Bundesrecht durchzuführen. Sachpläne und QGP müssen frei-

lich inhaltlich aufeinander abgestimmt sein. Wenn es sich allerdings um eine so genannte Nebenan-

lage im Sinne von Artikel 18m Absatz 1 EBG bzw. Artikel 7 NSG handelt, kommen kantonales Recht 

und damit das vorliegende QGP-Verfahren sowie das nachlaufende Baubewilligungsverfahren un-

mittelbar zur Anwendung.  

Im Zusammenhang mit dem Tourismusresort besteht Koordinationsbedarf mit folgenden Verfahren 

und Projekten: 

- das Plangenehmigungsverfahren nach Artikel 26 Absatz 1 Nationalstrassengesetz (SR 

725.11) für die Nationalstrassen Anschlussknoten - Erschliessung Resort (Kreisel Nord) und 

Golfplatz (T-Anschluss Süd) ab der Nationalstrasse N2; 

- das Plangenehmigungsverfahren nach Artikel 18 Absatz 1 Eisenbahngesetz (SR 742.101) für 

Umbau Bahntrassee MGB mit Zusatzgeleise im Bahnhofbereich (Anlagen, die ganz oder 

überwiegend dem Bahnbetrieb dienen); 
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- Planverfahren nach Artikel 15 des Strassenbaugesetzes (RB 50.1111) in Verbindung mit Ar-

tikel 20 des Enteignungsgesetzes (RB 3.3211) für Kantonsstrassen (Anschlüsse an das Kan-

tonsstrassennetz und Groberschliessung ab Nationalstrasse); 

- Genehmigungsverfahren nach Artikel 12 des Wasserbaugesetzes (RB 40.1211) für wasser-

bauliche Massnahmen wie: Verbauungen, Eindämmungen, Korrektionen, Geschiebe- und 

Hochwasserrückhalteanlagen an öffentlichen Gewässern (Hochwasserschutzprojekt Reuss 

und Unteralpreuss);  

- das Baubewilligungsverfahren nach Artikel 13 Baugesetz des Kantons Uri (RB 40.1111) für 

Seilbahnen mit kantonaler Bewilligung (Verschiebung Gondelbahn- bzw. Sessellift-Talstation 

Andermatt-Nätschen ins Bahnhofareal); 

- das Baubewilligungsverfahren nach Artikel 13 Baugesetz des Kantons Uri (RB 40.1111) bzw. 

das Verfahren nach Artikel 20 des Enteignungsgesetzes für Abwasserreinigungsanlagen; 

- das Plangenehmigungsverfahren nach Artikel 126 Militärgesetz (SR 510.10) für die Festset-

zungen des Ersatzstandorts des militärischen Helikopterlandeplatzes (militärische Bauten 

und Anlagen). 

Diese Vorhaben wurden aus Gründen der übergeordneten räumlichen Abstimmung in den QGP-

Planprozess einbezogen, auch wenn die diesbezüglichen QGP-Inhalte für die verantwortlichen Pla-

nungsträger sowie für die nachgelagerten Sach- und Fachplanungen letztlich keine Rechtsverbind-

lichkeit entfalten.  

 

8. Verhältnis zu rGVK, kVKA, Richtplanfortschreibung und Zonenplanrevision 

Die Richtplananpassung Urserntal verlangt ein Verkehrskonzept von Kanton und Gemeinde Ander-

matt, das sich auf die im Richtplan festgelegten Leitlinien ausrichtet und der Vorsorge als Beitrag 

zur Verminderung der Umweltbelastungen und der schädlichen oder lästigen Auswirkungen einen 

hohen Stellenwert beimisst. Um gemeinsam mit den weiteren Akteuren und Entscheidungsträgern 

mögliche Formen der Verkehrslenkungen im Raum Ursern zu entwickeln, lancierte der Kanton das 

Projekt "regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal" (rGVK Urserntal). Im Mai 2008 legte die Ar-

beitsgruppe ihre Ergebnisse in einem Synthesebericht vor. Am 20. Mai 2008 eröffnete der Regie-

rungsrat das Vernehmlassungsverfahren zum rGVK.  

Parallel zur Erarbeitung des rGVK erarbeitete die Gemeinde Andermatt ein kommunales Verkehrs-

konzept Andermatt (kVKA). Dieses hat zum Ziel, auf dem Gemeindegebiet von Andermatt die Vor-

gaben des rGVK und des Richtplans zu übernehmen und zu konkretisieren. Zudem wurde Ende 

September 2007 eine Gesamtrevision der Zonenplanung Andermatt in Gang gesetzt. Damit soll ne-

ben weiteren Anliegen auch auf die sich im Zusammenhang mit dem Tourismusresort abzeichnen-

den Veränderungen reagiert werden.  

Am 20. August 2008 verabschiedete der Gemeinderat Andermatt das "Verkehrskonzept Andermatt", 

das mit dem rGVK des Kantons abgestimmt ist.  
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Am 26. August 2008 verabschiedete der Regierungsrat das rGVK Urserntal. Um die erforderliche 

Verbindlichkeit der im rGVK enthaltenen Leitsätze und Massnahmen zur Verkehrsentwicklung im 

Urserntal zu erhalten, wurden die raumwirksamen Massnahmen im kantonalen Richtplan verankert. 

Da die "Änderungen" im Rahmen der durch den genehmigten Richtplan bereits vorgezeichneten 

räumlichen Entwicklung (Leitüberlegungen, Verantwortungsbereiche) stehen, bedurften sie keiner 

formellen Anpassung des Richtplans und konnten im Rahmen eines Richtplanfortschreibungsver-

fahrens abgehandelt werden.  

rGVK, kVKA, Richtplan, Orts- und Zonenplanung bilden übergeordnete Planungen, in die die Quar-

tiergestaltungsplanung einzubetten ist.  

Um eine wirkungsvolle Koordination zu gewährleisten, wurden die Fragen und Erkenntnisse aus all 

diesen Verfahren innerhalb der kooperativen Planungsnetzwerke fächerübergreifend diskutiert, aus-

gewertet und bearbeitet. Dadurch konnten die ökologischen und raumplanerischen Aspekte und 

Randbedingungen erfasst und innerhalb der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit inhaltlich wider-

spruchsfrei aufeinander abstimmt werden. Schliesslich gelang es, mit den betroffenen Interessen-

gruppen einen Konsens zu erreichen (z. B. zum Parkplatzangebot für das TRA und den temporären 

Bedarf). Die Abstimmung ist somit gewährleistet und die Vorgaben und Werte können in den öffent-

lichen und den privaten Planungsdokumenten verbindlich und einheitlich festgelegt werden. 

 

B. FORMELLE PRÜFUNG DES QGP / VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG 

Die formellen und inhaltlichen Anforderungen an die QGP ergeben sich insbesondere aus den Vor-

gaben des kantonalen Richtplans, des Baugesetzes des Kantons Uri, der Bau- und Zonenordnung 

von Andermatt und den Anforderungen an die Quartiergestaltungspläne von Kanton und Gemeinde 

vom 24. April 2007.  

Die im Rahmen der Vorprüfung festgestellten Unvollständigkeiten wurden zwischenzeitlich ergänzt 

bzw. in die Pläne aufgenommen, so dass sich dazu nur mehr wenige Bemerkungen ergeben. 

 

1. Formalien zu QGP Nr. 6 «Golfplatz» 

1.1 Allgemeines 

Der eingereichte QGP «Golfplatz» ordnet die raumplanerische Gestaltung des betreffenden Ge-

biets.  

Nach Artikel 31 Absatz 1 Baugesetz (BauG; RB 40.1111) regelt der QGP die Erschliessung, indem 

er Strassen, Wege, Abstellflächen, Versorgungsleitungen und dergleichen sowie die entsprechen-

den Baulinien festlegt. Weiter ordnet er die Lage, Stellung, Grösse und Gestaltung der Bauten und 

Anlagen sowie die Art und das Mass ihrer Nutzung, die Grenz- und Gebäudeabstände sowie die 

Grünflächen und Spielplätze (Art. 31 Abs. 2 BauG).  
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Bei Grossprojekten wie dem vorliegenden lassen sich nicht sämtliche - üblicherweise auf QGP-Stufe 

- abzuhandelnden Detailfragen im Rahmen eines einzigen Verfahrensschritts regeln. Dies wäre we-

der sachgerecht noch ökonomisch. Ein stufenweises Vorgehen ist unabdingbar, zumal der QGP bei 

Grossprojekten wie dem vorliegenden vorrangig der raumplanerischen und städtebaulichen Ent-

wicklung und Fixierung des Überbauungsgebiets dient und sich gewisse Details noch nicht festlegen 

lassen.  

Der eingereichte QGP Nr. 6 «Golfplatz» genügt hinsichtlich Bestimmungsgrad den baugesetzlichen 

Anforderungen. Die aus öffentlicher und privater Sicht wichtigen Elemente wie die Baufelder, die Er-

schliessung, die öffentlichen Plätze und Fusswege und die Bereiche des Aussenraums sind darin 

festgelegt. Von diesen präzisen Festlegungen kann im Baubewilligungsverfahren nicht abgewichen 

werden. Sind nach QGP-Erlass bzw. -Genehmigung Abweichungen von den genehmigten Plänen 

erforderlich, sind für die geänderten Teile grundsätzlich neue QGP-Verfahren durchzuführen. Befin-

det sich die Anlage zu diesem Zeitpunkt bereits im Bau, dürfen die Arbeiten für die von der Ände-

rung nicht betroffenen Teile weitergeführt werden. Vorbehalten bleiben andere Anordnungen der Er-

lass- bzw. Genehmigungsbehörde. 

Weiter ist die Qualität der Architektur sichergestellt, indem diese in Form von Richttexten und Richt-

skizzen in den Anhang der Vorschriften aufgenommen wurden und die Projektideen und die ange-

strebten Qualitäten veranschaulicht sind. Soll im Baubewilligungsverfahren von den Richttexten und 

Richtskizzen abgewichen werden, muss in qualifizierter Weise dargelegt werden, wie die angestreb-

ten Qualitäten trotzdem oder besser erreicht werden können.  

Soweit die einzelnen QGP den Rahmen für das Baubewilligungsverfahren verbindlich vorgeben, 

dürfen Detailfragen in nachlaufende Verfahren verwiesen werden. Dies ist unproblematisch, sofern 

bei Erlass bzw. Genehmigung jedes einzelnen QGP Gewähr besteht, dass dem Projekt bei der wei-

teren Bearbeitung in den massgeblichen Bereichen keine Hindernisse mehr im Wege stehen und 

die wesentlichen öffentlichen und privaten Interessen berücksichtigt werden. Insbesondere muss 

gewährleistet sein, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung mit den QGP-Erlassen im Wesentlichen 

abgeschlossen werden kann. 

Wo für die abschliessende Beurteilung des Projekts oder der Pläne noch zusätzliche Abklärungen 

oder Konkretisierungen erforderlich sind, ist die Bauherrschaft zur Ausarbeitung entsprechender De-

tailprojekte (bzw. -konzepte) anzuweisen, die der Baubewilligungs- oder der zuständigen Fachbe-

hörde in einem folgenden Verfahrensschritt zur Prüfung vorzulegen sind. Da hierfür in aller Regel 

das Baubewilligungsverfahren nach Artikel 12 ff BauG zur Anwendung gelangt, bleibt auch der An-

spruch auf Mitwirkung und rechtliches Gehör von Behörden und betroffenen Privaten gewahrt. 

Vor diesem Hintergrund dürfen im Rahmen des Erlassverfahrens offene Punkte und Lücken in das 

nachgelagerte Baubewilligungsverfahren verwiesen werden (vgl. die im Vorprüfungsbericht vom 15. 

Juli 2008 [unter www.ur.ch/dateimanager/ergebnisvpvqgp.pdf] mit [DP] bezeichnen Punkte und Lü-

cken, die zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. für die einzelnen Bauphasen entsprechend der Vorgabe 

noch zu konkretisieren bzw. zu schliessen und mit der zuständigen Fachbehörde abzusprechen 

sind). Deren Verbindlichkeit wird erreicht, indem sie bei QGP-Erlass bzw. -Genehmigung als Ne-

benbestimmungen (Auflage, Bedingung) aufgenommen werden. 
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Da die Gesuchstellerin nicht Eigentümerin aller QGP-Grundstücke ist, muss sie belegen, dass das 

Gesuch rechtmässig eingereicht ist. Das kann durch Unterzeichnung der jeweiligen Eigentümer auf 

den Plänen oder durch einen anderweitigen Rechtsausweis geschehen. Hinsichtlich Rechtsausweis 

liegt eine Bestätigung des Rechtskonsulents und Generalsekretärs der Orascom Development Hol-

ding AG (OD Holding) vor, wonach mit den Eigentümern der betroffenen Grundstücke Vereinbarun-

gen abgeschlossen worden seien, aus denen sich das Recht der AADC zur Quartiergestaltungspla-

nung ergebe. Diese Vereinbarungen könnten bei AADC eingesehen werden. Der Rechtsausweis ist 

damit genügend erbracht. 

 

2. Sicherstellung der integralen Realisierung vor Baubeginn des Golfplatzes 

Mit der Überbauung der Tourismuszone TA sowie dem Bau des Golfplatzes kann nach Artikel 91a 

Absatz 3 BZO erst begonnen werden, wenn die integrale Realisierung des Tourismusresorts sicher-

gestellt ist. Bestandteil der integralen Realisierung sind zwei Hotels, Sportanlagen, Ersatz der auf-

gehobenen Parkplätze und die Verbindung der Tourismuszonen mit dem Bahnhof. Der Nachweis 

der integralen Realisierung einschliesslich der dazugehörigen Sicherheiten (auch betreffend Rück-

bauverpflichtungen) ist im Infrastrukturvertrag, den der Kanton mit der AADC ausgehandelt hat, ge-

regelt. Dieser Vertrag wird noch vor der regierungsrätlichen Genehmigung des QGP unterzeichnet.  

Die formellen Anforderungen sind erfüllt. 

 

C. MATERIELLE PRÜFUNG DES QGP 

0. Raum und Umwelt 

0.1 Allgemeine Würdigung der Planvorlagen zum «Tourismusresort Andermatt» 

Das mit den QGP vorgelegte «Tourismusresort Andermatt» überzeugt. Es hat im Rahmen des ko-

ordinierten Planungsprozesses deutliche Verbesserungen erfahren. Die Dichte wurde reduziert und 

die gestalterischen Schwerpunkte und die Verkehrserschliessung wurden räumlich ausgebildet. Die 

architektonische Vielfalt hat sich innerhalb eines räumlichen Gesamtkontexts etabliert. Das erarbei-

tete Landschafts- und Freiraumkonzept bildet gestalterisches Bindeglied, indem es alle Teilräume 

umfasst. Zudem wird der Gewässerraum mit der geplanten Aufweitung an der Reuss markant auf-

gewertet. 

 

0.2 Einbindung in den Landschaftsraum 

Nach sorgfältiger Analyse der naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Gegebenheiten ist ein 

qualifiziertes und tragfähiges Landschaftskonzept entwickelt worden. Werden die in den Planunter-

lagen dargestellten Ziele und Massnahmen konsequent verfolgt und umgesetzt, gelingt der räumli-

che Gesamtzusammenhang der Einzelteile des Resorts und seine Einbettung in den Landschafts-
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raum. Das Landschaftskonzept führt die Einzelbereiche zusammen. Das Fehlen eines städtebauli-

chen Gesamtkonzepts wird kompensiert.  

Positiv hervorzuheben sind die dargestellten Massnahmen zum Hochwasserschutz. Sie orientieren 

sich an natürlichen Vorbildern. Es entsteht ein Wildwasserfluss von hoher ökologischer und ästheti-

scher Wirksamkeit, der gleichzeitig die Hochwasserproblematik zu bewältigen vermag. Mit ver-

gleichbarer Qualität wurden auch die Räume von Unteralpreuss, Dürstelenbach und Bäzgraben 

entwickelt.  

Ein äusserst wertvoller Beitrag ist die landschaftliche Einbindung des gesamten entstehenden Sied-

lungsraums durch das Motiv der Lärchenwälder, das sich aus der natürlichen Vegetation ableitet. 

Die «Lärchenpakete» bilden die räumliche Verbindung zum Landschaftsraum. Sie vermögen den 

Massstab der zum Teil grossformatigen Hochbauten und Gebäudegruppen untereinander herzustel-

len. Sie lassen klar definierte und identifizierbare Teilräume entstehen. Sowohl aus der Nähe als 

auch beim Überblick «von oben» entfalten die Lärchen mit ihrer wechselnden Färbung - von hell-

grün im Frühjahr bis zum kräftigen Gelb im Herbst - eine besondere bis zauberhafte Anmutung und 

Ausstrahlung.  

Eine gute Charakterisierung haben die öffentlichen Freiräume erfahren. Die in den QGP-Unterlagen 

enthaltenen Ausführungen zu ihrer architektonischen Ausbildung, zu ihrer Gestaltgebung und zur 

Materialwahl lassen attraktive Aufenthaltsbereiche mit einer hohen Nutzungsvielfalt je nach Lage 

und Bedeutung entstehen. Vergleichbar originelle und sich von den öffentlichen Freiräumen deutlich 

unterscheidende Vorschläge gibt es für die privaten Flächen und Gärten.  

Überzeugend ist auch das dargestellte Material- und Vegetationskonzept, das bei konsequenter 

Umsetzung einen unverwechselbaren Gesamteindruck entstehen lässt.  

 

0.3 Landschaftsgestalterische Qualität des QGP Nr. 6 «Golfplatz» 

Der Erläuterungsplan zum QGP Golfplatz zeigt eine qualitätvolle Konzeption, die sich an den land-

schaftlichen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen orientiert. Diese verspricht eine hohe Attrak-

tivität für den Golfplatz mit seinen insgesamt 18 Bahnen. Die Drei-Drittel-Regel wird deutlich ein-

gehalten und inhaltlich aufgefüllt. Damit besteht die Möglichkeit für öffentliche Durchwegungen. Die 

dargestellte Gestaltung mit Wasserflächen und das sich am Bestand orientierende Relief lassen zu-

sammen mit dem Vegetations- und Materialkonzept einen Landschaftspark von hoher Anziehungs-

kraft und Qualität entstehen. 

 

1. Materielle Prüfung QGP Nr. 6 «Golfplatz» 

Mit der Überbauung des Golfplatzes kann nach Artikel 91a Absatz 3 BZO erst begonnen werden, 

wenn die integrale Realisierung des Tourismusresorts sichergestellt ist. Der Nachweis der integralen 

Realisierung einschliesslich der dazugehörigen Sicherheiten (auch betreffend Rückbauverpflichtun-

gen) bildet Bestandteil des Infrastrukturvertrags zwischen Kanton und AADC.   
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D. UMWELTVERTRÄGLICHKEIT 

Bereits im Rahmen der Vorprüfung kam das Amt für Umweltschutz zum Ergebnis, dass der von der 

AADC eingereichte Bericht gut und nachvollziehbar begründet sei. In einzelnen Themenbereichen 

bedurfte es jedoch noch gewisser Ergänzungen. 

In ihrer Beurteilung vom 30. September 2008 zuhanden der Entscheidbehörde hält das Amt für 

Umweltschutz zum ergänzten und überarbeiteten Bericht fest, dass die Gesuchstellerin den UVB für 

das geplante UVP-pflichtige Vorhaben nach Massgabe des vorgegebenen Pflichtenhefts vom 11. 

Juli 2007 erstellt habe. Der Bericht umschreibe den Ausgangszustand, das Projekt, einschliesslich 

der vorgesehenen Umweltschutzmassnahmen sowie die voraussichtlich verbleibende Belastung der 

Umwelt. Der Bericht sei vollständig und die Angaben seien richtig. 

Weiter weist das Amt für Umweltschutz darauf hin, dass das Vorhaben «Tourismusresort Ander-

matt» seit Anbeginn in einem kooperativen Planungsprozess abgelaufen sei und insbesondere auch 

die gesamtschweizerischen Umweltschutzorganisationen an allen massgeblichen kantonalen Ver-

fahren beteiligt gewesen seien. Dank dieser engen Zusammenarbeit zwischen Investorenschaft, 

Verbänden, Gemeinden und Kanton sei es gelungen, zusätzliche ökologische Verbesserungen am 

Vorhaben und an den raumplanerischen Rahmenbedingungen zu erzielen. Insbesondere im Rah-

men des erarbeiteten Verkehrskonzepts rGVK und der Quartiergestaltungsplanung zum «Touris-

musresort Andermatt» hätten zwischen der AADC, den Verbänden, den Gemeinden und dem Kan-

ton intensive Kontakte und Verhandlungen stattgefunden. Diese habe zu einer einvernehmlichen 

Reduktion der Parkplatzzahl von ursprünglichen 2'400 auf 1'970 Parkplätze geführt. Auch sei die 

Verbindlichkeit des Minergie-Standards für alle Gebäude vereinbart worden. Schliesslich seien mit 

der Etappierung der Villenzone, dem noch vorzulegenden Konzept für den Schutz seltener Tier- und 

Pflanzenarten sowie mit dem garantierten Einbezug der Umweltverbände bei der Umsetzung des 

Golfplatzes auch der Natur- und Landschaftsschutz gestärkt worden. Es sei insgesamt gelungen, 

die Umweltbelastungen weitmöglichst zu vermindern, wobei die erzielten Verbesserungen teilweise 

über die streng gesetzlichen Vorgaben hinausgehen würden.  

Laut Beurteilung der Umweltschutzfachstelle entspricht das Vorhaben den Vorschriften der Umwelt-

schutzgesetzgebung. Sie stellt Antrag auf einen positiven Entscheid und Erlass der QGP, sofern die 

von ihr als Auflage beantragten Punkte in den Erlassentscheid aufgenommen werden.  

Weiter stellt das Amt für Umweltschutz fest, dass der UVB mit den darin beschriebenen Massnah-

men einen integrierenden Bestandteil der Planauflage bilde. Mit dessen Erlass bzw. Genehmigung 

werde die Umsetzung der im UVB beschriebenen Massnahmen grundeigentümerverbindlich, so 

dass sich eine selbstständige Anordnung der einzelnen Massnahmen erübrige. 

 

E. ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 

Die im Rahmen des QGP-Erlassverfahrens für das Auflageprojekt «Tourismusresort Andermatt»  

auf der Grundlage der massgebenden Vorgaben und Bestimmungen durchgeführten Prüfungen ha-
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ben ergeben, dass das Vorhaben «Tourismusresort Andermatt» unter Berücksichtigung der aufge-

nommenen Auflagen rechtskonform realisiert werden kann. Der QGP Nr. 6 «Golfplatz» ist demzu-

folge zu erlassen. 

 

F. VERFAHRENSKOSTEN 

Grundlage für die Auferlegung von Verfahrenskosten bildet Artikel 84 BZO. Danach werden für den 

Erlass von QGP zwar keine Gebühren erhoben, aber es sind die Ausfertigungskosten und Baraus-

lagen zu ersetzen (Art. 84 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2). Diese belaufen sich auf Fr. 1'200.-- und werden 

in Anwendung dieser Bestimmung der Gesuchstellerin auferlegt. Die Gebühren für Amtshandlungen 

und Dienstleistungen des Kantons werden im QGP-Erlassverfahren der Baukommission Andermatt 

abgehandelt und verfügt. 

 

G. PARTEIENTSCHÄDIGUNG 

Im Einspracheverfahren ist auch über eine allfällige Parteientschädigung zu entscheiden. Nach der 

Rechtsprechung sind einzig die Kosten für die Honorierung von notwendigerweise beigezogenen 

Anwälten zu ersetzen. Da vorliegend keine Einsprachen zu behandeln sind, erübrigt sich ein Ent-

scheid über die Parteientschädigung.  

 

H. ERÖFFNUNG QGP-ERLASS UND ENTSCHEID ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT 

Die Entscheide zum QGP-Erlass und zur Umweltverträglichkeit sind der Gesuchstellerin, der MGB, 

dem VBS, der Korporation, dem Bundesamt für Strassen und dem Kanton Uri als Grundeigentümer 

eines Teils der QGP-Liegenschaften und den weiteren Verfahrensbeteiligten unter Vorbehalt der 

Genehmigung des Regierungsrats zu eröffnen.  

Weiter hat die zuständige Behörde gestützt auf Artikel 20 UVPV bei Umweltverträglichkeitsentschei-

den den UVB, die Beurteilung der Umweltschutzfachstelle sowie den Entscheid über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung während 30 Tagen einsehbar zu machen und bekannt zu geben, wo die Unter-

lagen einsehbar sind. Die Publikation erfolgt im Amtsblatt.  

 

I. RECHTSMITTEL 

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit Eröffnung beim Regierungsrat des Kantons Uri 

schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und 

eine Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizufügen oder, wenn das nicht mög-

lich ist, genau zu bezeichnen. 
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III. DER GEMEINDERAT VERFÜGT: 

1. ERLASS DES QGP «GOLFPLATZ» 

Der QGP Nr. 6 «Golfplatz» der AADC zum «Tourismusresort Andermatt» in der Fassung vom 7. 

November 2008, umfassend folgende mit Erlass- bzw. Genehmigungsvermerk zu versehende Un-

terlagen: 

1.1 Quartiergestaltungspläne 

- Quartiergestaltungsplanvorschriften Nr. 6 «Golfplatz» 

- Quartiergestaltungsplan Nr. 6 «Golfplatz» 

1.2 Konzepte 

 - Abfallentsorgung und Schneeräumung 

- Beleuchtung 

- Brandschutz 

- Energie + Ver- und Entsorgung; Bericht 

- Energie + Ver- und Entsorgung; Plan 

- Logistik 

- Landschaft; Bericht zum Landschaftskonzept 

- Landschaft; Plan zum Landschaftskonzept 

- Richtplan Golf 

- Sicherheit 

- Verkehr; Bericht Parkfeldberechnung/Verkehrserzeugung 

- Verkehr; Verkehrskonzept 

1.3 Weitere Dokumente 

 - Wegeplan Golf 

 

1.4 Umwelt 

 - Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) 

 

wird mit nachstehenden Vorbehalten und Auflagen erlassen. 

 

2. VORBEHALTE 

2.1 Genehmigungsvorbehalt 

Der QGP-Erlass bedarf für seine Gültigkeit der Genehmigung des Regierungsrats.  
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3. AUFLAGEN FÜR DEN QGP «GOLFPLATZ» 

3.1 Auflagen im Bereich Beleuchtung 

01. Es ist für den QGP «Golfplatz» ein detailliertes Beleuchtungskonzept zu erstellen, das im 

Rahmen des Baubewilligungsverfahrens der kantonalen Fachbehörde (AfU) zur Genehmi-

gung einzureichen ist. Die Empfehlungen des BAFU zur Vermeidung von Lichtimmissionen, 

2005 (VU-8010-D), sind einzuhalten. Auf die Beleuchtung der Wasserflächen unter den Brü-

ckenuntersichten ist zu verzichten. 

 

3.2 Auflagen im Bereich Natur und Landschaft 

02. Die Strauchbepflanzungen beim Golfplatz sind im Bereich der Wildwechsel so vorzuneh-

men, dass sich für die Wildtiere wichtige Leitstrukturen ergeben.  

03. Für die im Landschaftskonzept vorgesehene Begrünung mit Wald und Baumgruppen ist 

aufzuzeigen, ob Wald im Sinne des Gesetzes geschaffen werden soll oder ob es sich bei 

den Bestockungen nur um Parkbepflanzungen handelt. Sind beide Bestockungsarten vor-

gesehen, so ist aufzuzeigen, wo Wald und wo Parkbestockungen oder Baumgruppen ge-

plant sind. Werden eigentliche Wälder begründet, so sind Standorte und Ausgestaltung der 

Waldgesellschaften im Rahmen der Detailprojekte mit der kantonalen Fachbehörde (AFJ) 

vorgängig festzulegen.  

04. Im Rahmen des Bauprojekts Golfplatz ist in einem Detailprojekt "Erhaltung natürlicher Bo-

dentypen" darzulegen, wie die Bodenverschiebungen auf das notwendige Minimum be-

schränkt und wie die vorkommenden natürlichen Bodentypen, insbesondere bodenschütze-

risch wertvolle Böden, durch eine optimale Lokalisation der Golfanlageteile geschont und 

aufgewertet werden. Dabei müssen folgende Grundsätze gelten: Feuchtnasse Böden und 

Flachmoore dürfen durch den Bau der Golfplatz-Anlagebestandteile nicht drainiert werden; 

die Absenkung der Grundwasserspiegel ist zu verhindern. Das Detailprojekt hat sich nach 

dem Bodenschutzkonzept vom 18. Januar 2008 zur richten. Bei der Erarbeitung ist eine bo-

denkundliche Fachperson respektive die bodenkundliche Baubegleitung einzubeziehen. Das 

Detailprojekt ist rechtzeitig vor Baubeginn der kantonalen Fachbehörde (AfU) zur Genehmi-

gung zu unterbreiten. 

05. Im Rahmen des Bauprojekts Golfplatz ist in einem Detailprojekt "Umsetzung Nutzungsein-

schränkung" aufzuzeigen, wie die Nutzungseinschränkungen gemäss Verfügung des Amts 

für Umweltschutz zur Sanierung der Schwermetallbelastungen auf dem Waffenplatz Ander-

matt vom 21. April 2008 berücksichtigt und künftig sichergestellt werden. Das Detailprojekt 

ist rechtzeitig vor Baubeginn der kantonalen Fachbehörde (AfU) zur Genehmigung zu unter-

breiten. 

06. Für den Golfplatz ist in Absprache mit den kantonalen Fachbehörden (AfU, ARE) ein Bau-

projekt mit dazugehörigem Bewirtschaftungs-, Pflege- und Aufsichtsplan zu erarbeiten. Das 
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Projekt und die dazugehörigen Pläne sind den kantonalen Fachbehörden im Baubewilli-

gungsverfahren zur Genehmigung vorzulegen.  

07. Die Vogelwarte Sempach ist zu beauftragen, die Ersatzlebensräume für die Bruthabitate von 

Feldlerche, Braunkehlchen und Sumpfrohrsänger sowie die dem Projekt zugrunde zu le-

genden Zielarten festzulegen.  

08. Um das Ökopotenzial der Roughs zwischen den Spielbahnen auszunutzen, ist den kantona-

len Fachbehörden (ARE, AfU) im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ein Detailprojekt 

"Pflegekonzept" zur Genehmigung vorzulegen (Flächen, Pflege und Unterhalt, Umgang mit 

Grünabfällen). Die Zielsetzung des Konzepts liegt im Schutz der Bestandeserhaltung und 

Entwicklung von Flora und Fauna (insbesondere der Rote Liste-Arten).  

09. Um die Eingrenzung und Bekämpfung von invasiven Neophyten gewährleisten zu können, 

ist den kantonalen Fachbehörden (AfU, ARE) frühzeitig, spätestens im Rahmen des Bau-

bewilligungsverfahrens ein Detailkonzept "Neophytenbekämpfung" zur Genehmigung einzu-

reichen.  

10. Im Rahmen des Bauprojekts ist eine Erfolgs- und Wirkungskontrolle für die terrestrischen 

und aquatischen Lebensräume vorzulegen. Zusätzlich ist ein Monitoringkonzept vorzulegen, 

das die ökologischen Auswirkungen von Wasserhaushaltsveränderungen, Düngung und 

Pflanzenschutzmitteleinsatz betreffend das Grundwasser und die Fliessgewässer umfasst.  

11. Die im Wegeplan Golf enthaltenen Wege werden zum Bestandteil des QGP erklärt und 

hiermit verbindlich festgeschrieben. 

 

3.3 Auflagen im Bereich Sicherheit 

12. Es ist ein Sicherheitsdienst ab Beginn der Bauphase und während der Betriebsphase von 

der ersten Stunde an bereitzustellen. Das Pflichtenheft für den Sicherheitsdienst ist den kan-

tonalen Fachbehörden (AfU, KAPO, ABM, AfG) zur Genehmigung zu unterbreiten.  

13. Die Angaben zum Hochwasserschutz-Notfallkonzept (Alarmierungs-, Interventions- und 

Evakuierungskonzept) sind im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zu präzisieren. Da-

bei ist eine 'Flutkote' verbindlich festzulegen. Die Schnittstellen und Zuständigkeiten sind 

schematisch darzustellen und mit den Verantwortlichen der Gemeinde Hospental und der 

kantonalen Fachbehörde (AfT) abzusprechen.  

 

3.4 Auflagen im Bereich Hochwasserschutz 

14. Die baulichen Massnahmen dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Hochwasser-

schutzkonzept Reuss haben. Insbesondere muss die Hochwasserentlastung Stegboden 

zwingend gewährleistet sein, der Rückfluss darf frühestens im Gebiet Bäz erfolgen und die 

Retentionswirkung der Andermatter Talebene darf nicht geschmälert werden. Der entspre-
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chende Nachweis ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für den Golfplatz der kan-

tonalen Fachbehörde (AfT) zur Genehmigung vorzulegen.  

 

3.5 Auflagen im Bereich Umweltschutz 

 Umweltbaubegleitung 

15. Die vorgesehene Umweltbaubegleitung (UBB) muss in die Bauplanung einbezogen werden. 

Weiter muss sie bei Beginn der Bauarbeiten operativ und auf der Baustelle weisungsbefugt 

sein. 

16. Für die UBB ist ein Pflichtenheft auf der Basis der VSS-Norm 640 610a und der BAFU-Schrift 

"Umweltbaubegleitung mit integrierter Erfolgskontrolle" (2007) zu erstellen. Dieses ist der 

kantonalen Fachbehörde (AfU) rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten zur Genehmigung vor-

zulegen. 

 

 Lufthygiene 

17. Es ist ein Detailprojekt "Luftreinhaltung in der Bauphase" auszuarbeiten und vor Baubeginn 

der kantonalen Fachbehörde (AfU) zur Genehmigung vorzulegen, das folgende Punkte um-

fasst: 

 - Detaillierte Auflistung aller Massnahmen zur Luftreinhaltung in der Bauphase. Die 

Kontrolle der Massnahmen ist im Detail ins Pflichtenheft der Umweltbaubegleitung 

aufzunehmen. 

 - Es muss qualitativ aufgezeigt werden, wo (örtlich) und wann (zeitlich, in welcher Bau-

phase) mit grösseren Staubemissionen zu rechnen ist. 

 - Die spezifischen Emissionen der Bautransporte müssen gemäss Richtlinie Luftrein-

haltung bei Bautransporten ausgewiesen und mit den Ziel- und Maximalwerten ver-

glichen werden. Die Massnahmen für die Erreichung der Zielwerte müssen aufge-

zeigt werden. 

 - Auf den Plänen der Installationsflächen müssen die Massnahmen zur Luftreinhaltung 

aufgezeigt werden. 

18. Die eingesetzten Fahrzeuge müssen auf allen Baustellen folgende Anforderungen hinsicht-

lich Abgasnorm erfüllen: 

 - Ab 01.01.2008 gilt generell EURO 4. 

 - Ab 01.01.2010 gilt generell EURO 5. 

 - Bis 31.12.2012 sind EURO 3-Nutzfahrzeuge mit geschlossenem Partikelfiltersystem 

(VERT-geprüfte Partikelfilter) zugelassen. 
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 - Ab 01.01.2010 bis 31.12.2014 sind EURO 4-Nutzfahrzeuge mit geschlossenem Par-

tikelfiltersystem (VERT-geprüfte Partikelfilter) zugelassen. 

19. Die lufthygienische Überwachung der Bauphase und die lufthygienische Erfassung der Be-

triebsphase (Inbetriebnahme) sind gestützt auf die beiden Messkonzepte des Amts für Um-

weltschutz vom März 2008 und die Kostenaufteilung, die im Papier "Lufthygienische Messun-

gen" vom 6. Mai 2008 dargelegt sind, umzusetzen. 

 

 Lärmschutz  

20. Es ist ein Detailprojekt "Lärmschutz in der Bauphase" auszuarbeiten und vor Baubeginn der 

kantonalen Fachbehörde (AfU) zur Genehmigung vorzulegen, das folgende Punkte umfasst: 

 - Die Einstufung der Bautransporte gemäss Baulärm-Richtlinie ist detailliert aufzuzei-

gen. Es muss ausgewiesen werden, wie viel Verkehr inkl. Leerfahrten über die Bau-

zeit erzeugt wird und mit wie vielen Transporten nachts aufgrund der Auflagen aus 

dem rGVK (Bautransporte auf Randzeiten konzentrieren, UVB Kap. 7.3) gerechnet 

werden muss. 

 - Die Massnahmen zur Reduktion der Lärmimmissionen müssen um folgende Punkte 

erweitert und gesamthaft dargestellt werden: 

- Zeitbeschränkung für lärmintensive Arbeiten auf 8 Stunden pro Tag unter Be-

rücksichtigung einer Mittagspause 

- Alternative Bauverfahren (zum Rammen, Schlagen etc.) 

- Abschirmungen, provisorische Lärmschutzwände 

- Geräte wenn möglich mit Elektromotoren statt Verbrennungsmotoren 

- Gleichzeitiges Durchführen lärmintensiver Arbeiten 

- Standortwahl stationär eingesetzter Maschinen 

- Schulung der Mitarbeitenden zu lärmarmem Arbeiten 

Abweichungen bei bestimmten Bauvorhaben sind aufzuzeigen und zu begründen. 

 - Auf den Plänen der Installationsflächen müssen die Lärmschutzmassnahmen aufge-

zeigt werden. 

 

 Gewässerschutz  

21. Die Gestaltung der Gewässerräume und die geplanten Gewässeraufweitungen und  

-aufwertungen sind im Rahmen eines Detailprojekts Gewässer aufzuzeigen. Dieses Detail-
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projekt ist mit den kantonalen Fachbehörden (AfT, AfU, ARE) vorgängig abzusprechen und 

diesen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zur Genehmigung vorzulegen.  

22. Die Auswirkungen während der Bauphase auf die Gewässer sowie die zu treffenden 

Schutzmassnahmen sind im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens in einem Detailprojekt 

darzustellen. Dieses ist der kantonalen Fachbehörde (AfU) vor Baubeginn zur Genehmigung 

vorzulegen.  

23. Für die Gewässer, die verändert, aufgewertet oder neu erstellt werden, ist der ökomorpholo-

gische Zustand darzulegen. Insgesamt muss gegenüber dem heutigen Zustand eine öko-

morphologische Verbesserung erzielt werden. Der Nachweis ist der kantonalen Fachbehörde 

(AfU) im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens vorzulegen.  

24. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist für den Bereich der Strassen-, Platz- und 

Gleisentwässerung jeweils ein Detailprojekt Entwässerung einzureichen. Dieses ist mit der 

kantonalen Fachbehörde (AfU) vorgängig abzusprechen und dieser zur Genehmigung vorzu-

legen.  

25. Für die Wasserentnahme aus der Reuss ist ein vollständiger Restwasserbericht nach der 

Gewässerschutzgesetzgebung erforderlich und der kantonalen Fachbehörde (AfU) zur Ge-

nehmigung vorzulegen.  

26. Die Auswirkungen des Golfplatzes (Bewässerung, Entwässerung, Teiche usw.) auf den Was-

serhaushalt, das Grundwasser, die Feuchtgebiete und die Wasserführung in den Oberflä-

chengewässern sind im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens aufzuzeigen.  

27. Die Wasserbezugsorte, die zu erwartenden Entnahmemengen sowie die Auswirkungen auf 

den Wasserhaushalt und die Oberflächengewässer sind im Rahmen des Baubewilligungsver-

fahrens aufzuzeigen.  

 

 Bodenschutz  

28. Das noch fehlende Detailprojekt "Boden Perimeter Golfplatz (QGP Zone 6)" ist der kantona-

len Fachbehörde (AfU) rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten in den betroffenen Gebieten 

zur Genehmigung einzureichen. Im Detailprojekt sind unter anderem die noch fehlenden Ab-

klärungen, Untersuchungen und Abtragungspläne, wie sie im Schreiben des AfU vom 18. 

März 2008 aufgelistet sind, darzulegen. 

 

 Materialbewirtschaftung  

29. Auf Stufe Detailprojekt ist ein Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten und 

der kantonalen Fachbehörde (AfU) vor Baubeginn zur Genehmigung vorzulegen.  
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3.6 AUFLAGEN AUFGRUND VON VEREINBARUNGEN MIT DRITTEN 

3.6.1 Vereinbarung zwischen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

30. Die Zufahrt zu beiden Seiten des auf der Liegenschaft Reussen befindlichen Ökonomiege-

bäudes (PZ 238/239) ist zu gewährleisten. 

 

3.6.2 Vereinbarung zwischen AADC und Pro Natura 

31. Für die weitere Planung und den Bau des Golfplatzes sind in Absprache mit Pro Natura 

ausgewiesene Fachleute beizuziehen. Die daraus entstehenden Kosten sind von der AADC 

zu tragen. Eine solche Fachperson ist der Umweltverträglichkeitsplanungsleitung der AADC 

als Mitglied zugeordnet. Beim Betrieb der Golfanlage möchte Pro Natura mit einer Fachper-

son in der Betriebskommission vertreten sein.  

32. Mit einem Konzept, das spätestens mit der Baubewilligung vorliegen muss, zeigt die AADC 

auf, wie die Lebensräume seltener Arten (Flora und Fauna) - insbesondere Arten der „Roten 

Liste“ - gemäss dem gesetzlichen Auftrag, geschützt und gefördert werden.  

 

4. VERFAHRENSKOSTEN 

Der Gesuchstellerin werden Verfahrenkosten von Fr. 1'200.-- auferlegt. Diese bestehen aus den 

Ausfertigungskosten und Barauslagen und werden separat in Rechnung gestellt. 

 

5. ERÖFFNUNG QGP-ERLASS UND ENTSCHEID ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT 

Der Entscheid zum QGP-Erlass und zur Umweltverträglichkeit sind der Gesuchstellerin, der MGB, 

dem VBS, der Korporation, dem Bundesamt für Strassen und dem Kanton Uri als Grundeigentümer 

eines Teils der QGP-Liegenschaften und den weiteren am Verfahren beteiligten öffentlich-

rechtlichen Körperschaften und Privaten unter Vorbehalt der Genehmigung des Regierungsrats zu 

eröffnen. Die am Verfahren beteiligten Fachstellen von Bund und Kanton erhalten eine Kopie der 

Verfügung. 

Weiter wird der Erlassentscheid während 30 Tagen zusammen mit den weiteren Unterlagen einseh-

bar gemacht und es wird im Amtsblatt bekannt gegeben, wo die Unterlagen einsehbar sind.  

 

6. RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit Eröffnung beim Regierungsrat des Kantons Uri 

schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und 

eine Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizufügen oder, wenn das nicht mög-

lich ist, genau zu bezeichnen. 
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Eröffnung eingeschrieben an: 

- Andermatt Alpine Destination Company AG (AADC), Gotthardstrasse 12, 6460 Altdorf 

- Korporation Ursern, Rathaus, Gotthardstrasse 74, 6490 Andermatt 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- Pro Natura Sektion Uri, Postfach 247, 6472 Erstfeld 

- Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), arma-

suisse Immobilien, Blumenbergstrasse 39, 3013 Bern 

 

Kopie (A-Post) zur Kenntnis an: 

- Bundesamt für Raumentwicklung, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen 

- Bundesamt für Strassen, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen 

- Bundesamt für Verkehr, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen 

- VBS, Generalsekretariat, Raum und Umwelt, Maulbeerstrasse 5-11, 3003 Bern 

- Kantonales Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Lehnplatz 22, 6460 Altdorf 

- Kantonales Amt für Landwirtschaft, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf 

- Kantonales Amt für Energie, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf 

- Kantonales Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse2, 6460 Altdorf  

- Kantonales Amt für Polizei, Tellsgasse 5, 6460 Altdorf 

- Kantonales Amt für Umweltschutz, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 

- Kantonales Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 

- Kantonales Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf 

- Kantonales Amt für Raumentwicklung, Rathausplatz 5, 6460 Altdorf 

 


